
B

Land Nordrhein-Westfalen B 1

Seite 1

Prütting Akt.lfg. 75 (2026)

Gesetz
über die Organisation der Landesverwaltung

(Landesorganisationsgesetz – LOG.NRW.)

Vom 10. Juli 1962
(GV. NW. S. 421 = SGV. NW. 2005),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2025
(GV. NRW. S. 646)

– Auszug1) –

I. Geltungsbereich

§ 1

(1) Dieses Gesetz gilt für die Behörden und Einrichtungen des Landes. Für die Gemein-
den und Gemeindeverbände gilt das Gesetz nur, soweit es dies bestimmt. Unter der glei-
chen Voraussetzung gilt es auch für die der Aufsicht des Landes unterstehenden sonstigen
Körperschaften sowie Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechts-
persönlichkeit.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht
a) für die Verwaltung des Landtags und den Landesrechnungshof, unbeschadet ihrer Stel-

lung als oberste Landesbehörden, sowie für die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter,
b) für den Landesbeauftragten für den Datenschutz,
c) für die Organe der Rechtspflege (Gerichte, Staatsanwaltschaften, Vollzugsanstalten und

Gnadenstellen),
d) für die staatlichen wissenschaftlichen Hochschulen, Kunsthochschulen und Fachhoch-

schulen gemäß § 1 Abs. 2 des Fachhochschulgesetzes.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für Kirchen und Religionsgemeinschaften und die ihnen
zugehörigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

II. Behörden und Einrichtungen des Landes

§ 2
Einteilung der Landesbehörden

Landesbehörden sind die obersten Landesbehörden, die Landesoberbehörden, die Lan-
desmittelbehörden und die unteren Landesbehörden.

§ 3
Oberste Landesbehörden

Oberste Landesbehörden sind die Landesregierung, der Ministerpräsident und die Lan-
desministerien.

1) Auf den Abdruck des Inhaltsverzeichnisses wurde verzichtet.
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§ 4
Zuständigkeiten und Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden

(1) Der Ministerpräsident und die Landesministerien sind – unbeschadet der Zustän-
digkeit der Landesregierung – jeweils für ihren Geschäftsbereich die zuständige oberste
Landesbehörde.

(2) Der Ministerpräsident gibt die Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörde im
Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt.

(3) Werden Geschäftsbereiche neu abgegrenzt, so gehen auch die in Gesetzen und
Rechtsverordnungen der bisher zuständigen obersten Landesbehörde zugewiesenen
Zuständigkeiten auf die nach der Neuabgrenzung zuständige oberste Landesbehörde über;
der Ministerpräsident weist hierauf sowie auf den Zeitpunkt des Übergangs im Gesetz-
und Verordnungsblatt hin.

§ 5
Leitung und Beaufsichtigung der Landesverwaltung; Durchführung von

Bundesrecht und Recht der Europäischen Gemeinschaft

(1) Die Landesregierung und im Rahmen ihres Geschäftsbereichs der Ministerpräsi-
dent und die Landesministerien leiten und beaufsichtigen die Landesverwaltung. Für Ver-
waltungsaufgaben in Einzelfällen sind sie insoweit zuständig, als dies durch Gesetz oder
Rechtsverordnung bestimmt ist. Darüber hinaus sollen sie solche Aufgaben nur wahrneh-
men, soweit es die Leitung ihres Geschäftsbereichs erfordert.

(2) Ist eine oberste Landesbehörde durch Bundes- oder Landesrecht ermächtigt, Befug-
nisse zu übertragen, so ist von dieser Ermächtigung durch Rechtsverordnung Gebrauch
zu machen, sofern nicht besondere Gründe die Zuständigkeit der obersten Landesbehörde
erfordern.

(3) Wenn das Land oder die nach Landesrecht zuständige Stelle Bundesrecht oder Recht
der Europäischen Gemeinschaften durchzuführen hat, so bestimmt die Landesregierung
nach Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags durch Rechtsverord-
nung, welche Behörde sachlich und örtlich zuständig ist. Dabei kann auch bestimmt wer-
den, daß diese Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen
werden; der Umfang des Weisungsrechts und die Aufsichtsbehörden sind in der Rechts-
verordnung zu bestimmen. Satz 2 gilt auch für Zuständigkeitsregelungen aufgrund bundes-
rechtlicher Ermächtigung.

(4) Wenn nach Bundesrecht eine höhere Verwaltungsbehörde, eine staatliche Mittelbe-
hörde oder eine untere Verwaltungsbehörde zuständig ist, so bestimmt die Landesregierung
durch Rechtsverordnung, welche Behörde als sachlich und örtlich zuständig im Sinne des
Bundesrechts zu gelten hat.

(5) Die zuständige Behörde ist nach den Grundsätzen einer einfachen Verwaltung mög-
lichst ortsnah zu bestimmen.

(6) Das Innenministerium kann durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit den
Ministern, deren Geschäftsbereich berührt wird, Rechtsverordnungen aufheben, soweit sie
wegen Veränderung der Verhältnisse entbehrlich geworden oder durch spätere Rechtsvor-
schriften überholt sind und eine sonstige Ermächtigung für die Aufhebung nicht vorhanden
ist.



B

Land Nordrhein-Westfalen B 1

Seite 3

Prütting Akt.lfg. 74 (2025)

§ 6
Landesoberbehörden

(1) Landesoberbehörden sind Behörden, die einer obersten Landesbehörde unmittelbar
unterstehen und für das ganze Land zuständig sind.

(2) Landesoberbehörden sind
1. das Landesamt für Besoldung und Versorgung,
2. das Landeskriminalamt,
3. das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste,
4. das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei,
5. das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima,
6. das Landesamt für Verbraucherschutz und Ernährung,
7. die Direktorin beziehungsweise der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landes-

beauftragte beziehungsweise Landesbeauftragter,
8. das Rechenzentrum der Finanzverwaltung,
9. das Landesamt für Finanzen und

10. das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen.

(3) Andere Landesoberbehörden dürfen nur durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes errichtet werden.

§ 7
Landesmittelbehörden

(1) Landesmittelbehörden sind die einer obersten Landesbehörde unmittelbar unterste-
henden Behörden, die für einen Teil des Landes und in besonderen Fällen für das ganze
Land zuständig sind.

(2) Landesmittelbehörden sind die Bezirksregierungen und die Oberfinanzdirektionen.

(3) Landesmittelbehörden anderer als in Absatz 2 genannter Art dürfen nur durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes errichtet werden.

(4) Sitz und Bezirk der Landesmittelbehörden bestimmt die Landesregierung oder auf
Grund einer von ihr erteilten Ermächtigung das zuständige Landesministerium. Die Lan-
desregierung oder – auf Grund einer von ihr erteilten Ermächtigung – das zuständige Lan-
desministerium kann einer Landesmittelbehörde Aufgaben im Bezirk anderer Landesmit-
telbehörden übertragen; abweichende gesetzliche Vorschriften bleiben unberührt.

§ 8
Die Bezirksregierung

(1) Der Regierungspräsident ist die allgemeine Vertretung der Landesregierung im
Bezirk. Sie hat die Entwicklung auf allen Lebensbereichen im Bezirk zu beobachten und
den zuständigen obersten Landesbehörden darüber zu berichten.

(2) Die Bezirksregierung ist eine Bündelungsbehörde.

(3) Die Bezirksregierung ist zuständig für alle Aufgaben der Landesverwaltung, die
nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen sind.
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(4) Die Bezirksregierungen gliedern sich in Abteilungen, die aus den Dezernaten gebil-
det werden. Soweit möglich werden Dezernate, die Aufgaben aus dem Geschäftsbereich
eines Ministeriums wahrnehmen, in ressortorientierten Abteilungen zusammengefasst. Der
Aufbau und die Geschäftsordnung der Bezirksregierungen werden vom Innenministerium
im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts festgelegt.

§ 9
Untere Landesbehörden

(1) Untere Landesbehörden sind Behörden, die einer Landesoberbehörde oder einer
Landesmittelbehörde unterstehen.

(2) Untere Landesbehörden sind die Landrätinnen und Landräte als untere staatliche
Verwaltungsbehörde und
die Direktorinnen und Direktoren der Landschaftsverbände als untere staatliche Maßregel-
vollzugsbehörde
die Finanzämter,
die Kreispolizeibehörden,
die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Kreisstellen der Landwirtschaftskam-
mer als Landesbeauftragte im Kreise,
die Schulämter.

(3) § 7 Abs. 3 und Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 10
Bekanntmachung der Bezirke der Landesmittelbehörden

und der unteren Landesbehörden

Der Ministerpräsident gibt die Bezirke der Landesmittelbehörden und der unteren Lan-
desbehörden und ihre späteren Veränderungen im Gesetz- und Verordnungsblatt nach-
richtlich bekannt.

§ 11
Dienstaufsicht und Fachaufsicht

Die nachgeordneten Landesbehörden unterstehen der Dienstaufsicht und der Fachauf-
sicht.

§ 12
Dienstaufsicht und Dienstaufsichtsbehörden

(1) Die Dienstaufsicht erstreckt sich auf den Aufbau, die innere Ordnung, die allge-
meine Geschäftsführung und die Personalangelegenheiten der Behörde.

(2) Die Dienstaufsicht führen
1. die obersten Landesbehörden über die ihnen im Rahmen ihres Geschäftsbereichs unter-

stehenden Landesoberbehörden und Landesmittelbehörden,
2. das Innenministerium über die Bezirksregierungen, soweit sich nicht aus Absatz 3

etwas anderes ergibt,
3. die Landesoberbehörden und die Landesmittelbehörden über die ihnen unterstehenden

unteren Landesbehörden.
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Verordnung
über die Zuständigkeiten im Humanarzneimittel-,

Medizinprodukte- und Apothekenwesen sowie auf dem
Gebiet des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung bei der

Anwendung am Menschen

Vom 25. Januar 2022
(GV. NRW. S. 100),

zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. Juni 2025
(GV. NRW. S. 530)

§ 1
Vollzug

(1) Die Bezirksregierungen sind zuständige Behörden im Sinne der folgenden Gesetze
und Verordnungen jeweils in der jeweils geltenden Fassung:

1. des Arzneimittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005
(BGBl. I S. 3394) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

2. der delegierten Verordnung (EU) 2016/161 der Kommission vom 2. Oktober 2015 zur
Ergänzung der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
durch die Festlegung genauer Bestimmungen über die Sicherheitsmerkmale auf der
Verpackung von Humanarzneimitteln (ABl. L 32 vom 9.2.2016, S. 1) für die Überwa-
chung des Datenspeicher- und -abrufsystems,

3. des Heilmittelwerbegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober
1994 (BGBl. I S. 3068),

4. des Betäubungsmittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1994
(BGBl. I S. 358) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

5. des Transfusionsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2007
(BGBl. I S. 2169) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

6. der Abschnitte 2 bis 3a des Transplantationsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. September 2007 (BGBl. I S. 2206),

7. der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom
5.5.2017, S. 1; L 117 vom 3.5.2019, S. 9; L 334 vom 27.12.2019, S. 165; L 241 vom
8.7.2021, S. 7) und der aufgrund dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte,

8. der Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG
und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176;
L 117 vom 3.5.2019, S. 11; L 334 vom 27.12.2019, S. 167; L 233 vom 1.7.2021, S. 9) und
der aufgrund dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte,
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9. des Medizinproduktegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. August
2002 (BGBl. I S. 3146) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

10. des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes vom 28. April 2020 (BGBl. I
S. 960) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

11. des Gesetzes über die Rechtsstellung vorgeprüfter Apothekeranwärter vom 4. Dezem-
ber 1973 (BGBl. I S. 1813),

12. der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung
der Richtlinie 2001/20/EG (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 1; L 311 vom 17.11.2016,
S. 25) und der aufgrund dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte und

13. des Medizinal-Cannabisgesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109, S. 27) und
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

soweit in den Absätzen 2 bis 5 keine andere Zuständigkeitsregelung getroffen ist.

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständige Behörden im Sinne der folgenden
Gesetze, Verordnungen und Übereinkommen jeweils in der jeweils geltenden Fassung:
1. des Apothekengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1980

(BGBl. I S. 1993),
2. der Apothekenbetriebsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Septem-

ber 1995 (BGBl. I S. 1195), mit Ausnahme der §§ 23 und 24, für die gemäß § 9 Absatz 1
Nummer 5 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403) die Apotheken-
kammern zuständig sind,

3. des Arzneimittelgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen
für die Überwachung nach §§ 64 bis 69 des Arzneimittelgesetzes soweit sie
a) Apotheken im Sinne des Apothekengesetzes,
b) den Einzelhandel mit Arzneimitteln außerhalb von Apotheken im Rahmen des § 13

Absatz 2 Nummer 5 und des § 50 Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes und das Reise-
gewerbe im Rahmen des § 51 Absatz 1 Halbsatz 2 und Absatz 2 des Arzneimittel-
gesetzes sowie das nicht gewerbs- oder berufsmäßige Handeltreiben mit apotheken-
pflichtigen Arzneimitteln im Rahmen des § 43 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelge-
setzes,

c) das gewerbs- oder berufsmäßige Verbringen oder Einführen von Arzneimitteln im
Rahmen des § 73 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 des Arzneimittelgesetzes, bei
dem der Empfänger eine Apotheke ist, oder

d) das nicht gewerbs- oder berufsmäßige Verbringen oder Einführen von Arzneimit-
teln im Rahmen des § 73 Absatz 1 und des § 73 Absatz 2 Nummer 6 bis 8 des Arz-
neimittelgesetzes

betrifft,
4. des Betäubungsmittelgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-

nungen für die Überwachung nach § 19 Absatz 1 Satz 3 des Betäubungsmittelgesetzes
mit Ausnahme der Überwachung von pharmazeutischen Unternehmern im Falle der
Abgabe von Diamorphin,

5. des Artikels 75 des Schengen-Besitzstand-Übereinkommens zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staa-
ten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französi-
schen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsa-
men Grenzen (ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19),
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6. der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/161 und der aufgrund dieser Verordnung
erlassenen Rechtsakte, soweit sie Apotheken betreffen,

7. des Heilmittelwerbegesetzes für den Geltungsbereich des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des
Heilmittelwerbegesetzes im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach den Nummern 1 bis 3
dieses Absatzes sowie für den Geltungsbereich des § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Heil-
mittelwerbegesetzes und

8. des Medizinal-Cannabisgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen für die Überwachung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 des Medizinal-Cannabisgeset-
zes.

(3) Die Industrie- und Handelskammer ist zuständige Behörde im Sinne der Verord-
nung über den Nachweis der Sachkenntnis im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arznei-
mitteln vom 20. Juni 1978 (BGBl. I S. 753) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist zuständige Behörde im Sinne der folgenden
Gesetze und Verordnungen jeweils in der jeweils geltenden Fassung, soweit sie die klinische
Prüfung in einer Prüfstelle betreffen:
1. der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 und der aufgrund dieser Verordnung erlassenen

Rechtsakte und
2. des Arzneimittelgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen

für die Überwachung nach §§ 64 bis 69 des Arzneimittelgesetzes.

(5) Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen ist zustän-
dige Behörde im Sinne der folgenden Gesetze und Verordnungen jeweils in der jeweils
geltenden Fassung:
1. des Betäubungsmittelgesetzes für die Entgegennahme und Prüfung von Anträgen zum

Betrieb eines Drogenkonsumraums und Überwachung von Drogenkonsumräumen
nach § 10a des Betäubungsmittelgesetzes sowie für die Erteilung der Erlaubnis und
Überwachung nach § 10b des Betäubungsmittelgesetzes,

2. der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung vom 20. Januar 1998 (BGBl. I S. 74,
80) für die Erteilung der Erlaubnis und Überwachung nach § 5a Absatz 2 der Betäu-
bungsmittel-Verschreibungsverordnung,

3. für die staatliche Anerkennung von Einrichtungen im Sinne von § 35 Absatz 1 Satz 2
und § 36 Absatz 1 des Betäubungsmittelgesetzes und

4. des Gesetzes zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am
Menschen vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2433) und der auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Verordnungen.

§ 2
Ordnungswidrigkeiten

(1) Im Rahmen der Zuständigkeit nach § 1 Absatz 1 wird den Bezirksregierungen die
Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach
1. § 97 des Arzneimittelgesetzes,
2. § 15 des Heilmittelwerbegesetzes,
3. § 3 des Gesetzes über die Rechtsstellung vorgeprüfter Apothekeranwärter,
4. § 32 des Betäubungsmittelgesetzes,
5. § 42 des Medizinproduktegesetzes,
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6. § 94 des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes und
7. § 27 des Medizinal-Cannabisgesetzes
und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen jeweils in der jeweils geltenden
Fassung übertragen.

(2) Im Rahmen der Zuständigkeit nach § 1 Absatz 2 und 4 wird den Kreisordnungs-
behörden die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach
1. § 25 des Apothekengesetzes,
2. § 97 des Arzneimittelgesetzes,
3. § 32 des Betäubungsmittelgesetzes,
4. § 15 des Heilmittelwerbegesetzes und
5. § 27 des Medizinal-Cannabisgesetzes
und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen jeweils in der jeweils geltenden
Fassung übertragen.

(3) Im Rahmen der Zuständigkeit nach § 1 Absatz 5 wird dem Landesamt für Gesund-
heit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen die Zuständigkeit für die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 8 des Gesetzes zum Schutz vor nichtioni-
sierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen und den aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen jeweils in der jeweils geltenden Fassung übertragen.

§ 3
Übertragung von Aufgaben, Aufsicht

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben nach § 1 Absatz 2 und
die Landeshauptstadt Düsseldorf die Aufgaben nach § 1 Absatz 4 als Pflichtaufgaben zur
Erfüllung nach Weisung wahr.

(2) Aufsichtsbehörde ist das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-
Westfalen für die Aufgaben nach § 1 Absatz 2 und die Bezirksregierung Düsseldorf für
die Aufgaben nach § 1 Absatz 4. Oberste Aufsichtsbehörde ist das für Gesundheitswesen
zuständige Ministerium.

(3) Das nach Absatz 2 Satz 2 zuständige Ministerium kann insbesondere allgemeine
Verwaltungsvorschriften erlassen, um die gesetzmäßige und zweckmäßige Erfüllung der
Aufgaben nach Absatz 1 zu sichern.

(4) Die Aufsichtsbehörden und die oberste Aufsichtsbehörde können sich jederzeit
über die Wahrnehmung der Aufgaben unterrichten lassen und zur Sicherstellung eines
gleichmäßigen und gleichartigen Vollzugs oder, wenn das Verhalten der zuständigen
Behörde zur sachgerechten Aufgabenwahrnehmung nicht geeignet erscheint oder überört-
liche Interessen gefährdet sind, allgemeine sowie besondere Weisungen erteilen.

(5) Die Aufsichtsbehörden und die oberste Aufsichtsbehörde können bei Gefahr im
Verzug die Befugnisse der zuständigen Behörde selbst ausüben.

(6) Im Falle der in § 79 Absatz 5 Satz 1 des Arzneimittelgesetzes genannten Vorausset-
zungen kann das für Gesundheit zuständige Ministerium abweichend von den Regelungen
des § 1 Absatz 1 und 2 Gestattungen im Sinne von § 79 Absatz 5 des Arzneimittelgesetzes
selbst erlassen.
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§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Beitragsordnung der Apothekerkammer Nordrhein

Vom 18. November 2020
(MBl. NRW. 2020 S. 889 = SMBl. NW. 21210),

zuletzt geändert durch Bekanntmachung der Apothekerkammer
Nordrhein vom 5. November 2025

(MB. NRW. 2025 Nr. 203)

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Nordrhein hat in ihrer Sitzung am
18. November 2020 aufgrund des § 23 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2020 (GV. NRW.
S. 403), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650)
geändert worden ist, folgende Beitragsordnung beschlossen, die durch Erlass des Ministe-
riums vom 3. Dezember 2020, Az.: IV B2 G.0924, genehmigt worden ist.

§ 1
Beitragspflicht

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Unterhaltung der erforderlichen Einrichtungen
erhebt die Apothekerkammer Nordrhein Kammerbeiträge1).

§ 2
Kammerbeitrag für Apothekeninhaberinnen und Apothekeninhaber

(1) Von den Inhaberinnen und Inhabern der im Bereich der Apothekerkammer Nord-
rhein betriebenen Apotheken wird jährlich ein Beitrag erhoben, der sich als bestimmter
Vomhundertsatz vom Apothekenumsatz (ohne Mehrwertsteuer) errechnet. Zur Ermitt-
lung des Beitrages sind die jeweiligen Umsätze des Vorvorjahres der im Bereich der Apo-
thekerkammer Nordrhein betriebenen Haupt-, Filial- und Zweigapotheken zugrunde zu
legen. Jährliche Apothekenumsätze jeweils bis einschließlich 600 000 Euro pro Betriebs-

1) Die Zwangsmitgliedschaft bei der Landesapothekerkammer Nordrhein und die Bemessung der Kammerumlage sind
nicht grundgesetzwidrig (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. März 1962 – Az. Ic 155 und 156/59 – und
vom 13. März 1962 – BVerwG I C 155/59 –; DAZ 1962 Nr. 12 S. 372 und Nr. 22 S. 693). In der Begründung führt
das Gericht u.a. aus:
1. In der Fortsetzung der bisherigen Rechtsprechung wird festgestellt, die Zwangsmitgliederschaft in einer Kammer

habe im Grundgesetz kein Hindernis. Die Zwangsmitgliedschaft entspreche der Tradition, und die Kammer habe
öffentliche Aufgaben, wie Nachwuchspflege usw.

2. Die Frage der Berechnung der Kammerumlagen nach dem Umsatz steht nicht im Widerspruch zu Art. 3 des
Grundgesetzes. Die Kammerumlagen sind Beiträge und keine Steuern, die ohne Voraussetzung erhoben werden.
Die Grundsätze der Geheimhaltungspflicht bei der Kammer sind gegeben. Bei einer Beitragsbemessung nach
dem Umsatz zahlt jeder einen Anteil nach seinem Vermögen, und es wird ein sozial gerechtfertigter Beitrag
erhoben.

Im Urteil vom 25. November 1971 (DAZ 1972 Nr. 18 S. 704; Pharm. Ztg. 1971 Nr. 51 S. 2052) hat das Bundesver-
waltungsgericht festgestellt:
Die Beitragssatzung einer Ärztekammer kann eine Beitragsstaffelung je nach Art der beruflichen Tätigkeit und
Stellung sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vorsehen. Derartige Differenzierungsmerkmale sind grund-
sätzlich sachgerecht.
Das Oberverwaltungsgericht Münster hat mit Urteil vom 26. September 1974 – Az. XIII A 271/93 – festgestellt:
Ein Mitglied einer Heilberufskammer kann seine Heranziehung zum Kammerbeitrag nicht mit der Begründung
anfechten, ein Teil des Beitragsaufkommens werde in unzulässiger Weise der entsprechenden auf Bundesebene
errichteten Dachorganisation (hier: Bundesärztekammer) zugeführt (DAZ 1975 Nr. 32 S. 1204; Pharm. Ztg. 1975
Nr. 34 S. 1239).
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stätte (Haupt-, Filial- und Zweigapotheke) werden für die Umsatzberechnung nicht heran-
gezogen (Umsatzfreibetrag). Für Umsätze, die den Umsatzfreibetrag übersteigen, beträgt
der Vomhundertsatz 0,094. Die Beitragserhebung erfolgt quartalsweise durch Rechnungen.
Die für die Beitragshöhe maßgebenden Parameter sind jährlich gleichzeitig mit der Feststel-
lung des Haushaltsplans festzusetzen.

(2) Die Beitragspflichtigen haben durch eine Erklärung die Höhe des im Vorvorjahr
erzielten Apothekenumsatzes ohne Mehrwertsteuer nachzuweisen. Dabei können betriebs-
fremde Umsatzanteile abgesetzt werden. Der Erklärung ist entweder die schriftliche Bestä-
tigung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe oder eine Durchschrift der Jahres-
Umsatzsteuererklärung beizufügen. Die Erklärung ist bis zum 15. Januar des Haushalts-
jahres vorzulegen.

(3) Wird die Erklärung nach Absatz 2 nicht vorgelegt, erfolgt eine vorläufige Berech-
nung des Beitrags auf der Grundlage der im Vorjahr für die Beitragsermittlung zugrunde
gelegten Umsätze. Zur endgültigen Beitragsberechnung werden die für den Beitragsbe-
scheid der Apothekerkammer Nordrhein maßgeblichen Einkünfte durch Anfrage bei der
zuständigen Finanzbehörde gemäß § 31 Abgabenordnung erhoben.

(4) Bei Neugründung einer Apotheke entrichtet die Apothekeninhaberin oder der Apo-
thekeninhaber im ersten Quartal der Eröffnung einen Beitrag in Höhe von Euro 16,00
pro Monat. Im folgenden Quartal entrichtet die Apothekeninhaberin oder der Apothe-
keninhaber einmalig einen Beitrag von Euro 50,00. Im darauffolgenden Quartal erfolgt die
Beitragsleistung entsprechend dem tatsächlich erzielten Umsatz des Vorquartals, der durch
Vervierfachen in einen Jahresumsatz umzurechnen ist. Der Apothekerkammer Nordrhein
ist der so ermittelte Umsatz bekannt zu geben. Die so errechnete Beitragspflicht wird
solange zugrunde gelegt, bis die Apothekeninhaberin oder der Apothekeninhaber den
Nachweis gemäß § 2 Abs. 2 erbringen kann.

§ 3
Kammerbeitrag für angestellte und nicht berufstätige Kammerangehörige

(1) Von den Kammerangehörigen, die als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in einer
öffentlichen Apotheke beschäftigt sind, wird monatlich ein Beitrag in Höhe von 16 Euro
erhoben.

(2) Von den Kammerangehörigen, die als Apothekerinnen oder Apotheker außerhalb
der öffentlichen Apotheke beschäftigt sind, wird monatlich ein Beitrag in Höhe von
16 Euro erhoben.

(3) Von den Kammerangehörigen, die den Beruf der Apothekerin oder des Apothekers
nicht oder nicht mehr ausüben, wird monatlich ein Beitrag in Höhe von 6 Euro erhoben,
es sei denn, sie sind gemäß Absatz 5 beitragsfrei gestellt.

(4) Die Beiträge nach den Absätzen 1 bis 3 werden jährlich erhoben. Die Höhe dieser
Beiträge soll spätestens nach Ablauf von vier Jahren überprüft werden.

(5) Von den Kammerangehörigen, die sich in der praktischen pharmazeutischen Ausbil-
dung nach der Approbationsordnung für Apotheker befinden, und von den Kammerange-
hörigen, die sich in Elternzeit gemäß den jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Eltern-
geld und zur Elternzeit befinden und die in dieser Zeit keiner Tätigkeit nachgehen, wird
kein Beitrag erhoben.
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§ 4
Härtefallregelung

(1) Kammeranhörige können beantragen, dass der Beitrag bei Vorliegen eines wirt-
schaftlichen und/oder besonderen persönlichen Härtefalls gestundet, reduziert oder erlas-
sen wird. Der Antrag kann jährlich und unter entsprechender Darlegung der Voraussetzun-
gen eines Härtefalls im Sinne von Satz 1 gestellt werden.

(2) Nur bei Vorliegen eines besonderen persönlichen Härtefalls kann eine Entscheidung
für die Dauer der gesamten weiteren Kammermitgliedschaft ergehen.

(3) Über den Antrag entscheidet der Vorstand.

§ 5
Zahlung des Beitrages

(1) Der Beitrag ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beitragsbescheides zu zah-
len.

(2) Änderungen von Beitragsbemessungsgrundlagen, die nach Erstellung der Beitrags-
rechnungen bei der Apothekerkammer Nordrhein eingehen und eine Änderung der in
Rechnung gestellten Beiträge bedingen, werden in der folgenden Beitragsrechnung berück-
sichtigt, und zwar je nach den Umständen entweder durch Verrechnung zu viel erhobener
Beiträge oder durch Nachbelastung von zusätzlich fällig gewordenen Beiträgen.

(3) Leistet die oder der Beitragspflichtige nicht, erfolgt eine Mahnung mit der Auffor-
derung, innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Mahnung zu zahlen. Mit dieser Mahnung
wird eine Mahngebühr von 5 Euro und ein Säumniszuschlag in Höhe von fünf Prozent des
geschuldeten Betrages erhoben.

(4) Leistet die oder der Beitragspflichtige nicht, wird die Beitragsforderung nach den
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(VwVG NRW) vollstreckt. Die durch die Vollstreckung der entstandenen Kosten sind vom
Beitragsschuldner zu zahlen.

§ 6
Aussetzung der Vollziehung

(1) Durch Erhebung der Anfechtungsklage wird die Vollziehung des angefochtenen
Beitragsbescheides nicht gehemmt, insbesondere die Erhebung des Beitrages nicht aufge-
halten.

(2) Die Apothekerkammer Nordrhein kann die Vollziehung des angefochtenen Bei-
tragsbescheides ganz oder teilweise aussetzen. Auf Antrag soll die Aussetzung erfolgen,
wenn ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beitragsbescheides
bestehen oder wenn die Vollziehung für die Beitragspflichtige oder den Beitragspflichtigen
eine unbillige Härte zur Folge hätte. Die Aussetzung kann von einer Sicherheitsleistung
abhängig gemacht werden.

§ 7
Schlußbestimmungen

Diese Beitragsordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags-
ordnung vom 21. November 2001 (MBl. NRW. 2002 S. 125) außer Kraft.
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Verwaltungsvorschriften
zur Durchführung der Verwaltungsaufgaben

auf pharmazeutischem Gebiet

RdErl. d. Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit
vom 27. November 2000 – IV B 5 – 0422.1.3 –1)

Zur gleichmäßigen Durchführung der Verwaltungsaufgaben auf pharmazeutischem Gebiet
ergehen die nachfolgenden Bestimmungen:

Übersicht

1. Zuständigkeiten
2. Fachliche Qualifikation der Amtsapothekerin oder des Amts-

apothekers
3. Gesetz über das Apothekenwesen
4. Apothekenbetriebsordnung
5. Arzneimittelgesetz
6. Betäubungsmittelgesetz
7. Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assi-

stenten
8. Gefahrstoffverordnung/Chemikalienverbotsverordnung
9. Heilmittelwerbegesetz

10. Sozialpharmazie
11. Gebühren

1 Zuständigkeiten

1.1 Die zuständigen Behörden ergeben sich aus der Verordnung über die Zuständigkei-
ten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz vom 11. Dezember
1990 (GV.NRW. S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz v. 25. November 1997 (GV.-
NRW. S. 430), aus der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Ge-
bieten des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes vom 25. Januar 2000 (GV.-
NRW. S. 54) und aus den Bestimmungen des Gesetzes über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst (ÖGDG) vom 25. November 1997 (GV.NRW. S. 43).

2 Fachliche Qualifikation und Aufgaben der Amtsapothekerin oder des
Amtsapothekers

2.1 Die Überwachungsaufgaben nach § 1 Abs. 1 der Zuständigkeitsverordnung werden
durch Amtsapothekerinnen oder Amtsapotheker durchgeführt, die die Sachkennt-
nis nach § 7 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Arznei-

1) MBl.NW. S. 1642/SMBl.NRW 21210.
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mittelgesetzes (AMGVwV) vom 25. August 1983 (BAnz. Nr. 163 vom 4. September
1983 S. 9649), in der Fassung vom 7. Dezember 1990 (BAnz. S. 6660) besitzt. Sie
sollen die Bezeichnung Fachapothekerin oder Fachapotheker für Öffentliches Ge-
sundheitswesen führen.

Bei Apotheken, die keine Krankenhausapotheken sind oder die einer Erlaubnis nach
§ 13 AMG nicht bedürfen, kann die zuständige Behörde geeignete Sachverständige
mit der Überwachung beauftragen. Nach dem ÖGDG trägt die untere Gesundheits-
behörde für die Tätigkeit der Sachverständigen die volle Verantwortung. Um die Un-
abhängigkeit und Neutralität im Aufgabenvollzug sicherzustellen, ist sie den Sach-
verständigen gegenüber weisungsbefugt. Art und Umfang der Tätigkeit sind bei der
Beauftragung festzuschreiben.

2.2 Die Überwachungsaufgaben sind nach einheitlichen Grundsätzen durchzuführen.

Dazu ist die Teilnahme an den von der Bezirksregierung regelmäßig durchzufüh-
renden Fachbesprechungen für Amtsapothekerinnen/Amtsapotheker notwendig.
Soweit Amtsapothekerinnen oder Amtsapothekern eine gemeinsame Erörterung
apothekenrelevanter Punkte mit der Apothekenkammer notwendig erscheint, kön-
nen sie bei der Bezirksregierung die Einladung der Kammer zu Fachbesprechungen
beantragen. Dies gilt unbeschadet des Rechtes der Kammern, zu Fragen ihres Auf-
gabenkreises Fachbesprechungen anzuregen.

Wünschenswert ist die regelmäßige Teilnahme der Amtsapothekerinnen und Amts-
apotheker an Arbeitstagungen. Hierzu gehört insbesondere die jährliche Arbeits-
tagung der pharmazeutischen Überwachungsbeamtinnen und -beamten. Geeignet
sind auch die Fortbildungsveranstaltungen des Bundesverbandes der Apotheker im
öffentlichen Dienst, die Veranstaltungen der Akademie für öffentliches Gesund-
heitswesen in Düsseldorf und die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Phar-
mazieräte.

3 Überwachung der Einhaltung des Gesetzes über das Apothekenwesen (ApoG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1993),
in der jeweils geltenden Fassung

3.1 Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke

3.1.1 Voraussetzung für die Erlaubnis ist die Vorlage der in der Anlage 1 genannten Nach-
weise.

3.1.2 Vor der Erlaubniserteilung können die Apothekerkammern im Rahmen ihrer Auf-
gabenerfüllung nach § 6 Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV.NRW.
S. 403), geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 1989 (GV.NW. S. 678/SGV.NW.
2122), unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften (Erforderlichkeitsgrund-
satz) gebeten werden, Stellungnahmen abzugeben bzw. Fachgutachten zu erstellen.
Dies gilt entsprechend beim Widerruf der Erlaubnis.

3.1.3 Die Apothekenbetriebserlaubnis muss dem Muster der Anlage 2 entsprechen. Einen
Abdruck erhält die zuständige Apothekerkammer.
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3.2 Abnahmebesichtigung
Über die Abnahmebesichtigung ist eine Verhandlungsniederschrift nach dem Muster
der Anlage 3 zu fertigen und den Inhabern der Erlaubnis eine Bescheinigung nach
dem Muster der Anlage 4 auszustellen.

3.3 Bei der Genehmigung der Verträge nach § 14 ApoG ist folgendes zu berücksichtigen:
3.3.1 Die dem Kreis bzw. der kreisfreien Stadt vorzulegenden Verträge müssen folgende

Angaben enthalten:
– Namen und Anschriften der Vertragschließenden
– Übertragung der Arzneimittelversorgung
– Regelung der Dienstbereitschaft
– Persönliche und sachliche Voraussetzungen
– Regelung der Arzneimittelbelieferung
– Regelung der Überprüfung der Arzneimittel und des gesamten Arzneimittelver-

kehrs
– Regelung über die Stellung der Apothekerin/des Apothekers in der Arzneimit-

telkommission
– Beratung
– Regelung der Bevorratung von Arzneimitteln
– Regelung über die Eigenherstellung von Arzneimitteln, soweit vorgenommen
– Vertragsdauer und Kündigung.

3.3.2 Vor Genehmigung des Versorgungsvertrages müssen in der Regel nach Prüfung der
Vertragsunterlagen bei bestehenden Krankenhausapotheken und öffentlichen Apo-
theken diese und das zu beliefernde Krankenhaus besichtigt werden, um das tat-
sächlich vorhandene Personal, die Räume und Einrichtungen zu überprüfen. Wird
eine Krankenhausapotheke zur Mitversorgung eingerichtet, ist die Genehmigung des
Versorgungsvertrages mit der Maßgabe zu erteilen, daß dies erst nach Fertigstellung
der Krankenhausapotheke und Vorliegen der Apothekenbetriebserlaubnis wirksam
wird; die Besichtigung nach Satz 1 (einschließlich des zu versorgenden Krankenhau-
ses) ist mit der Abnahmebesichtigung nach § 6 ApoG zu verbinden.

3.3.3 Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist zu beachten, daß an die Apotheke we-
gen der weiteren zu versorgenden Krankenhäuser neben den nach der Apotheken-
betriebsordnung vorgesehenen Mindestvoraussetzungen für eine Krankenhausapo-
theke bzw. öffentliche Apotheke im Einzelfall zusätzliche Anforderungen zu stellen
sind.
Diese zusätzlichen Anforderungen sind von der Art und Anzahl der zu versorgen-
den Patienten sowie von der zu bevorratenden Arzneimittelmenge und dem Sorti-
ment abhängig.

3.3.4 Werden von einer Krankenhausapotheke oder einer öffentliche Apotheke ein oder
mehrere Allgemein-Krankenhäuser mit insgesamt etwa 150 Betten mitversorgt, so
werden in aller Regel kein zusätzliches Personal und keine zusätzlichen Räume und
Einrichtungen erforderlich. Bei der Versorgung psychiatrischer Sonderkrankenhäu-
ser sowie von Kur- und Spezialeinrichtungen, die der Gesundheitsvorsorge oder der
medizinischen oder beruflichen Rehabilitation dienen, sollen Personal-, Raum- und
Einrichtungsressourcen der Krankenhausapotheke oder der öffentlichen Apotheke
in einem angemessenen Verhältnis zur Anzahl der Betten und zum speziellen Ver-
sorgungsauftrag stehen.
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3.3.5 Unter Berücksichtigung des Einzelfalles können folgende Mindestanforderungen
zugrunde gelegt werden:

Pharmazeutisches Personal:

Erfahrungsgemäß ist für ein Allgemein-Krankenhaus ab etwa 400 Betten die Ein-
richtung einer Krankenhausapotheke zweckmäßig. Hieraus ergibt sich, daß in der
Regel bei jeweils etwa 400 Krankenhausbetten eine Apothekerin oder ein Apotheker
in Vollzeit oder eine entsprechende Anzahl in Teilzeit beschäftigt werden muss. Das
pharmazeutisch-technische sowie das Hilfspersonal ist entsprechend zu bemessen.

Apothekenlaboratorium:

Soweit Sterilzubereitungen bzw. aseptische Lösungen in größerem Umfang herge-
stellt werden, muß ein Sterillaboratorium verlangt werden. Auf die GMP-Richtlinien
(BAnz. v. 3. 1. 1978) wird hingewiesen.

Notfalldepot im Krankenhaus:

Ein im Krankenhaus zu belieferndes verbrauchsstellenunabhängiges Notdepot für
selten gebrauchte lebenswichtige Arzneimittel muß einer Station bzw. Teileinheit des
Krankenhauses zugeordnet sein.

Überprüfung der Arzmeimittel und des Arzneimittelverkehrs:

Die Prüfungspflicht der Apothekerin oder des Apothekers umfasst alle auf den
Stationen und Teileinheiten des Krankenhauses vorrätig gehaltenen Arzneimittel,
einschließlich der nach § 43 Abs. 3 des Arzneimittelgesetzes, i. d. F. der Bekannt-
machung v. 11. Dezember 1998 (BGB. I S. 3586) in der jeweils geltenden Fassung
(AMG) frei verkäuflichen und der nach § 47 AMG für die Direktbelieferung freige-
gebenen Arzneimittel. Die Überprüfung sollte unter Berücksichtigung der Verfallda-
ten etwa halbjährlich erfolgen. Über die Überprüfung ist eine Ergebnisniederschrift
zu fertigen.

Versorgung der Notfall-Ambulanzen:

Arzneimittel für Notfall-Ambulanzen dürfen nur so weit geliefert werden, als sie
dort direkt an Patienten zur Anwendung kommen. Den dort behandelten Patienten
sollten keine Arzneimittel ausgehändigt werden. Wie bei jeder niedergelassenen Ärz-
tin und jedem niedergelassenen Arzt dürfen Arzneimittel nur auf Rezept verordnet
werden.

3.3.6 Berücksichtigung überörtlicher Interessen:

Zuständig für die Genehmigung sind die Kreise und kreisfreien Städte, in deren Be-
zirk die Apotheke gelegen ist. In den Fällen, in denen überörtliche Interessen be-
troffen werden, ist die Bezirksregierung zu beteiligen, in deren Bezirk die Apotheke
liegt. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn Verträge zwischen Krankenhäusern oder mit
öffentlichen Apotheken über Kreis- bzw. Stadtgrenzen hinweg zu genehmigen sind.

Soweit bereits Verträge von der zuständigen Behörde genehmigt wurden, gilt die
Genehmigung weiter.
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Verordnung
zur Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes und des

Pflanzengesundheitsgesetzes
(Durchführungsverordnung Pflanze – DVOPflanze)

Vom 25. November 2025
(GV. NRW. S. 1121, ber. 2026 S. 58)

§ 1
Zuständigkeit des Ministeriums

Das für Landwirtschaft und Forsten zuständige Ministerium (Ministerium) ist zustän-
dige oberste Landesbehörde zur Ausführung des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar
2012 (BGBl. I S. 148, 1281) in der jeweils geltenden Fassung und des Pflanzengesundheits-
gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2354) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2
Zuständigkeiten der Direktorin der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragte

oder des Direktors der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter

Soweit sich aus § 60 Absatz 2 Satz 1 des Landesforstgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NRW. S. 546) in der jeweils geltenden Fassung
nicht etwas anderes ergibt, ist die Direktorin der Landwirtschaftskammer als Landesbe-
auftragte oder der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter zuständige
Behörde

1. im Sinne des § 59 des Pflanzenschutzgesetzes sowie der aufgrund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen,

2. im Sinne des § 9 Absatz 1 des Pflanzengesundheitsgesetzes, soweit es sich nicht um
Forstpflanzen und deren Erzeugnisse handelt,

3. für die Ausführung der Anbaumaterialverordnung vom 21. November 2018 (BGBl. I
S. 1964) in der jeweils geltenden Fassung,

4. für die Benennung von Grenzkontrollstellen und Wiederbenennung bestehender
Grenzkontrolleinheiten sowie deren Aufhebung und Aussetzung gemäß Artikel 59
Absatz 1 sowie Artikel 61 bis 63 der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen (ABl. L 95
vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 24.5.2017, S. 40; L 48 vom 21.2.2018, S. 44; L 322 vom
18.12.2018, S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73) in der jeweils geltenden Fassung in den
in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g und h der Verordnung (EU) 2017/625 genannten
Bereichen, soweit es sich nicht um Forstpflanzen und deren Erzeugnisse handelt, sowie

5. für die Benennung und Überwachung amtlicher Laboratorien gemäß Artikel 37
Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2017/625 in den in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g
und h der Verordnung (EU) 2017/625 aufgeführten Bereichen.
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§ 3
Zuständigkeiten des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

Soweit es sich um Forstpflanzen und deren Erzeugnisse handelt, ist der Landesbetrieb
Wald und Holz Nordrhein-Westfalen zuständige Behörde

1. nach § 60 Absatz 2 Satz 1 des Landesforstgesetzes für den Vollzug des § 59 des Pflan-
zenschutzgesetzes sowie der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen,

2. im Sinne des § 9 Absatz 1 des Pflanzengesundheitsgesetzes sowie

3. für die Benennung von Grenzkontrollstellen und Wiederbenennung bestehender
Grenzkontrolleinheiten sowie deren Aufhebung und Aussetzung gemäß Artikel 59
Absatz 1 sowie Artikel 61 bis 63 der Verordnung (EU) 2017/625 in den in Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe g und h der Verordnung (EU) 2017/625 genannten Bereichen.

§ 4
Einvernehmen mit anderen Behörden

Soweit in Rechtsvorschriften nach § 2 oder § 3 für die Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln in Schutzgebieten nach wasserrechtlichen oder naturschutzrechtlichen Bestimmun-
gen die Zustimmung der fachlich insoweit zuständigen Behörde erforderlich ist, darf diese
nur im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen unteren Wasserbehörde beziehungsweise
unteren Naturschutzbehörde erteilt werden. Das Einvernehmen darf nur aus fachrecht-
lichen Bedenken verweigert werden und kann durch die obere Wasser- beziehungsweise
Naturschutzbehörde ersetzt werden.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

(1) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 68 des Pflanzenschutzgesetzes wird übertragen auf

1. die Direktorin der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragte oder den Direktor
der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragten im Rahmen der nach § 2 Num-
mer 1 übertragenen Zuständigkeit sowie

2. den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen im Rahmen der gemäß § 60
Absatz 2 Satz 1 des Landesforstgesetzes geregelten Zuständigkeit der Forstbehörden.

(2) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 16 des Pflanzengesundheitsgesetzes wird übertragen auf

1. die Direktorin der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragte oder den Direktor
der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragten im Rahmen der nach § 2 Num-
mer 2 übertragenen Zuständigkeit sowie

2. den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen im Rahmen der nach § 3
Nummer 2 übertragenen Zuständigkeit.

(3) In Bezug auf die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 21
der Anbaumaterialverordnung wird der Direktorin der Landwirtschaftskammer als Lan-
desbeauftragte oder dem Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragten in
Ergänzung zu Absatz 1 auch die Zuständigkeit nach § 60 Absatz 1 Nummer 3 des Saatgut-
verkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2004 (BGBl. I S. 1673)
in der jeweils geltenden Fassung übertragen.
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§ 6
Verfahren

(1) Die Anzeige über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für andere oder über
die Beratung anderer zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach § 10 Satz 1 des
Pflanzenschutzgesetzes sowie über das Inverkehrbringen, die Einfuhr sowie das innerge-
meinschaftliche Verbringen von Pflanzenschutzmitteln nach § 24 Absatz 1 Satz 1 des Pflan-
zenschutzgesetzes ist bei der Direktorin der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftrag-
ter oder beim Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragtem schriftlich
oder elektronisch einzureichen. Sie muss folgende Angaben enthalten:
1. Name, Anschrift und Telekommunikationsdaten des Betriebes beziehungsweise des

Unternehmens, der Niederlassung sowie des Betriebsinhabers oder Geschäftsführers,
2. Name, Anschrift und Telekommunikationsdaten der Personen, unter deren Leitung

die Anwendung oder die Beratung über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
oder das Inverkehrbringen, die Einfuhr sowie das innergemeinschaftliche Verbringen
von Pflanzenschutzmitteln erfolgen soll, und der Personen, die Pflanzenschutzmit-
tel anwenden oder über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln beraten oder die
Pflanzenschutzmittel in den Verkehr bringen, einführen sowie innergemeinschaftlich
verbringen,

3. für in Nummer 2 genannte Personen Angaben über den erforderlichen Sachkundenach-
weis nach der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung vom 27. Juni 2013 (BGBl. I
S. 1953) in der jeweils geltenden Fassung sowie

4. Angaben über die Bereiche, in denen Pflanzenschutzmittel angewendet werden sollen
oder in denen über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln beraten werden soll
(Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Sonstige) oder über die Art, in der Pflan-
zenschutzmittel in den Verkehr gebracht, eingeführt sowie innergemeinschaftlich ver-
bracht werden sollen (Einzelhandel, Großhandel, Versandhandel, Endverbrauchshan-
del).

(2) Ändern sich die Angaben nach Absatz 1 Nummer 1 oder 2, ist dies der Direkto-
rin der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter oder dem Direktor der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauftragtem unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Anzeigepflicht nach § 14 der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202) in der jeweils geltenden Fassung bleibt unbe-
rührt.

(4) Für Verfahren, die gemäß § 60 Absatz 2 Satz 1 des Landesforstgesetzes im Zustän-
digkeitsbereich der Forstbehörden geführt werden, gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend
mit der Maßgabe, dass die Anzeigen und Mitteilungen beim Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen einzureichen sind.

§ 7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung zur Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes vom 4. Oktober 1988 (GV. NRW.
S. 420), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW.
S. 934) geändert worden ist, außer Kraft.


